
Z-19.53-2521 2. Dezember 2025

2. Dezember 2030

Siemens AG

Frohnhofstraße 103-107

50827 Köln

Feuerwiderstandsfähige Abschottung des Stromschienensystems "LRA..." bzw. "LRC..."

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2521 

vom 7. November 2023.

Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 

Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Amelung-Sökezoğlu

Referatsleiterin

Beglaubigt

Gnamou

25.11.2025 III 24-1.19.53-166/24über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 7. November 2023
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